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Dieser Bebauungsplan ersetzt in seinem Umgriff den Bebauungsplan Nr. 33 Stockdorf öst-

lich der Heimstraße in der Fassung vom 11.06.2002 vollständig.  

 
Hinweis: Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gültigen Fassung sind gekennzeichnet: Unveränderte 

Festsetzungen sind in schwarzer Schrift, Ergänzungen/ Änderungen in blauer Schrift gesetzt, auf entfallene Stel-

len wird durch Streichung hingewiesen. 

A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1  WR Reines Wohngebiet. Das Bauland wird nach § 9 Bauge-

setzbuch in Verbindung mit § 3 Baunutzungsverordnung 

als „Reines Wohngebiet“ (WR) festgesetzt. 

2.2 Wohngebäude dürfen nicht mehr als zwei Wohnungen haben.  

Je vollendeter 245 m² Grundstücksfläche ist eine Wohnung zulässig. 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1  II Zahl der Vollgeschosse, max. 2 Vollgeschosse zulässig 

3.2 GFZ 0,35  0,43 max. zulässige Geschossflächenzahl, 0,43 

3.3  GRZ 0,22 max. Grundflächenzahl, 0,22 

3.4 Für Außentreppen, Vordächer, Balkone und Terrassen wird eine zusätzliche Grund-

fläche von 20 v. H. der maximal zulässigen Grundfläche festgesetzt. 

3.5 Die festgesetzte Grundfläche kann durch die in § 19 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 BauNVO 

genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von max. 0,50 über-

schritten werden. 

3.6  WH 6,0 6,3 Festgesetzte Wandhöhe in Meter, 6,3 m  

Die Wandhöhe wird gemessen von der natürlichen Ge-

ländeoberfläche bis zur Schnittstelle der Außenwand mit 

der Oberkante der Dachhaut. 

3.7 Die Höhe der Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens, gemessen von der natürli-

chen Geländeoberfläche aus, darf an der Hauseingangsseite 0,30 m nicht über-

schreiten. 

3.8 Lichtgräben, Abgrabungen sowie Aufschüttungen an Gebäuden von über 0,5 m Hö-

he bzw. Tiefe, gemessen von der Geländeoberfläche sind nicht zugelassen. 
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3.9 Die Mindestgrundstücksgröße beträgt für den Bebauungsplanbereich 500 480 m2. 

4 überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise  

4.1   Baugrenze 

4.2 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Außentreppen, Vordächer und Balkone 

ausnahmsweise um bis zu 1,5 Meter, durch Terrassen um bis zu 3 Meter überschrit-

ten werden.  

4.3 Im gesamten Baugebiet ist nur offene Bauweise in Form von Einzelhäusern zuläs-

sig. 

5 Bauliche Gestaltung 

5.1  SD nur symmetrisches Satteldach zulässig 

5.2 Die Firstrichtung verläuft über die Längsrichtung des Gebäudes  

5.3 Für zweigeschossige Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung 

von 20–25° zulässig. Wird das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss unterge-

bracht, ist eine Dachneigung von 35-45° zulässig.  

Für Gebäude mit einer Wandhöhe bis 4,5 m wird eine Dachneigung von 35° - 45° 

festgesetzt. Für Gebäude mit einer Wandhöhe über 4,5 m wird eine Dachneigung 

von 20° - 25° festgesetzt. Für erdgeschossige Anbauten, Garagen und Carports mit 

einer Wandhöhe bis zu 3,5 m sind flachere Dachneigungen möglich. 

5.4 Bei Dachneigungen von 35° - 45° sind zur Belichtung der Räume im Dachgeschoss 

stehende Dachgauben und Zwerchgiebel zulässig. Die Gesamtbreite der Dachgau-

ben/ Zwerchgiebel darf ein Drittel der Gebäudelänge pro Hausseite nicht überschrei-

ten, der einzelne Dachaufbau darf eine Breite von 2,0 m nicht überschreiten. Pro 

Dachseite ist ein zusätzliches Dachflächenfenster mit max. 0,8 qm lichte Fensterflä-

che zulässig. 

5.5 Für die Außenwände der Gebäude sind heller Putz, geschlämmtes Mauerwerk oder 

Holzverkleidung zulässig. 

6 Verkehrsflächen 

6.1   private Verkehrsfläche (Eigentümerweg) 

6.2   Straßenbegrenzungslinie 

7 Garagen, Carports, und Stellplätze und Nebenanlagen 

7.1     Ga  Fläche für Garagen und Carports und offene Stellplätze 

7.2     Ca  Flächen für Carports 

M = 1:1.000

NOR  DEN

100 20 30 40 50m

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 10/2019
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Gemeinde Gauting
Bebauungsplan Nr. 33 - 1
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7.3 Garagen und Carports und offene Stellplätze dürfen nur auf den hierfür bezeichne-

ten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-

den. 

7.4 Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5 m von der Straßenbegrenzungsli-

nie entfernt sein. Bei mehr als 7 m Abstand dürfen die Zufahrtsbreiten an der Stra-

ßenbegrenzungslinie nicht mehr als 3 m betragen. Im Bereich des neuen Eigentü-

merweges sind Abweichungen von dieser Festsetzung, soweit im Plan vorgesehen, 

ausdrücklich zulässig. 

7.5 Alle Garageneinfahrten, die von dem internen Eigentümerweg erschlossen werden, 

dürfen nicht eingefriedet werden. 

7.6 Soweit Garagen an der seitlichen oder rückwärtigen Grundstücksgrenze vorgese-

hen sind, ist Grenzbebauung vorgeschrieben. Offen überdachte Durchgänge gelten 

hierbei als Teil der Garage. 

7.7 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 12 m² 

sowie offene Stellplätze sind auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen und 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, nicht jedoch in den festgesetzten 

Vorgartenzonen. Die festgesetzte Gesamt-Grundflächenzahl ist zu beachten. 

8 Grünordnung  

8.1   zu erhaltender Baum  

8.2   zu pflanzende Bäume / Sträucher. Sie sind auf Dauer zu 

unterhalten und bei Absterben oder Beseitigung nach zu 

pflanzen. Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine 

Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme durchzufüh-

ren. Ausgefallene Gehölze sind spätestens eine Vegetati-

onsperiode nach Ausfall zu ersetzen. 

8.3 Zulässig sind nur standortgerechte heimische einheimische Baum- und Strauchar-

ten sowie alle heimischen Obstbäume. Die Pflanzung von Thujen- oder Kirschlor-

beerhecken ist unzulässig.  

8.4 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als Geh- 

und Fahrflächen oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt sind, gärtnerisch zu 

gestalten. 

8.5 von Bebauung freizuhaltende Fläche (Vorgarten) 

8.6 Die nach A.8.5 zeichnerisch festgesetzten Vorgärten sind von baulichen Anlagen 

mit Ausnahme von Einfriedungen, Hauszugängen und Mülltonnenhäuschen freizu-

halten. Sie sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Nebenanlagen, Zufahrten und 

Stellplätze sind nicht zulässig. 

8.7 Einfriedungen sind nur in Form von hinterpflanzten sockellosen Zäunen aus Ma-

schendraht oder senkrechten Holzlatten mit einer max. Höhe von 1,3 m zulässig. 

Einfriedungen südlich des Eigentümerwegs sind unzulässig.  
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3.9 Die Mindestgrundstücksgröße beträgt für den Bebauungsplanbereich 500 480 m2. 

4 überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise  

4.1   Baugrenze 

4.2 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Außentreppen, Vordächer und Balkone 

ausnahmsweise um bis zu 1,5 Meter, durch Terrassen um bis zu 3 Meter überschrit-

ten werden.  

4.3 Im gesamten Baugebiet ist nur offene Bauweise in Form von Einzelhäusern zuläs-

sig. 

5 Bauliche Gestaltung 

5.1  SD nur symmetrisches Satteldach zulässig 

5.2 Die Firstrichtung verläuft über die Längsrichtung des Gebäudes  

5.3 Für zweigeschossige Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung 

von 20–25° zulässig. Wird das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss unterge-

bracht, ist eine Dachneigung von 35-45° zulässig.  

Für Gebäude mit einer Wandhöhe bis 4,5 m wird eine Dachneigung von 35° - 45° 

festgesetzt. Für Gebäude mit einer Wandhöhe über 4,5 m wird eine Dachneigung 

von 20° - 25° festgesetzt. Für erdgeschossige Anbauten, Garagen und Carports mit 

einer Wandhöhe bis zu 3,5 m sind flachere Dachneigungen möglich. 

5.4 Bei Dachneigungen von 35° - 45° sind zur Belichtung der Räume im Dachgeschoss 

stehende Dachgauben und Zwerchgiebel zulässig. Die Gesamtbreite der Dachgau-

ben/ Zwerchgiebel darf ein Drittel der Gebäudelänge pro Hausseite nicht überschrei-

ten, der einzelne Dachaufbau darf eine Breite von 2,0 m nicht überschreiten. Pro 

Dachseite ist ein zusätzliches Dachflächenfenster mit max. 0,8 qm lichte Fensterflä-

che zulässig. 

5.5 Für die Außenwände der Gebäude sind heller Putz, geschlämmtes Mauerwerk oder 

Holzverkleidung zulässig. 

6 Verkehrsflächen 

6.1   private Verkehrsfläche (Eigentümerweg) 

6.2   Straßenbegrenzungslinie 

7 Garagen, Carports, und Stellplätze und Nebenanlagen 

7.1     Ga  Fläche für Garagen und Carports und offene Stellplätze 

7.2     Ca  Flächen für Carports 
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8.8 Die Einfriedungen sind mit Hecken oder Sträuchern in einer Höhe von nicht mehr 

als 1,5 m 1,8 m zu hinterpflanzen. 

8.9 Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind, soweit sie nicht in den Gebäuden un-

tergebracht sind, gestalterisch in die Einfriedungen zu integrieren oder dicht abzu-

pflanzen. 

9 Bemaßung 

9.1   Maßzahl in Metern, z. B. 16 m 

B Hinweise 

1   bestehende Grundstücksgrenze  

2       454 Flurstücksnummer, z. B. 454 

3   bestehende Bebauung 

4 Den Bauanträgen ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Festsetzungen bei-

zufügen. 

5 Grünordnung 

5.1 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die DIN 

18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-

men) zu beachten. 

5.2 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird 

empfohlen: 

Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 

Betula pendula (Sand-Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fagus sylvatica (Rot-Buche) 

Prunus avium (Vogel-Kirsche) 

Pyrus pyraster (Wild-Birne) 

Quercus petraea (Trauben-Eiche) 

Quercus robur (Stiel-Eiche) 

Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

Tilia cordata (Winter-Linde) 

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
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7.3 Garagen und Carports und offene Stellplätze dürfen nur auf den hierfür bezeichne-

ten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-

den. 

7.4 Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5 m von der Straßenbegrenzungsli-

nie entfernt sein. Bei mehr als 7 m Abstand dürfen die Zufahrtsbreiten an der Stra-

ßenbegrenzungslinie nicht mehr als 3 m betragen. Im Bereich des neuen Eigentü-

merweges sind Abweichungen von dieser Festsetzung, soweit im Plan vorgesehen, 

ausdrücklich zulässig. 

7.5 Alle Garageneinfahrten, die von dem internen Eigentümerweg erschlossen werden, 

dürfen nicht eingefriedet werden. 

7.6 Soweit Garagen an der seitlichen oder rückwärtigen Grundstücksgrenze vorgese-

hen sind, ist Grenzbebauung vorgeschrieben. Offen überdachte Durchgänge gelten 

hierbei als Teil der Garage. 

7.7 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 12 m² 

sowie offene Stellplätze sind auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen und 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, nicht jedoch in den festgesetzten 

Vorgartenzonen. Die festgesetzte Gesamt-Grundflächenzahl ist zu beachten. 

8 Grünordnung  

8.1   zu erhaltender Baum  

8.2   zu pflanzende Bäume / Sträucher. Sie sind auf Dauer zu 

unterhalten und bei Absterben oder Beseitigung nach zu 

pflanzen. Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine 

Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme durchzufüh-

ren. Ausgefallene Gehölze sind spätestens eine Vegetati-

onsperiode nach Ausfall zu ersetzen. 

8.3 Zulässig sind nur standortgerechte heimische einheimische Baum- und Strauchar-

ten sowie alle heimischen Obstbäume. Die Pflanzung von Thujen- oder Kirschlor-

beerhecken ist unzulässig.  

8.4 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als Geh- 

und Fahrflächen oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt sind, gärtnerisch zu 

gestalten. 

8.5 von Bebauung freizuhaltende Fläche (Vorgarten) 

8.6 Die nach A.8.5 zeichnerisch festgesetzten Vorgärten sind von baulichen Anlagen 

mit Ausnahme von Einfriedungen, Hauszugängen und Mülltonnenhäuschen freizu-

halten. Sie sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Nebenanlagen, Zufahrten und 

Stellplätze sind nicht zulässig. 

8.7 Einfriedungen sind nur in Form von hinterpflanzten sockellosen Zäunen aus Ma-

schendraht oder senkrechten Holzlatten mit einer max. Höhe von 1,3 m zulässig. 

Einfriedungen südlich des Eigentümerwegs sind unzulässig.  
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3.9 Die Mindestgrundstücksgröße beträgt für den Bebauungsplanbereich 500 480 m2. 

4 überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise  

4.1   Baugrenze 

4.2 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Außentreppen, Vordächer und Balkone 

ausnahmsweise um bis zu 1,5 Meter, durch Terrassen um bis zu 3 Meter überschrit-

ten werden.  

4.3 Im gesamten Baugebiet ist nur offene Bauweise in Form von Einzelhäusern zuläs-

sig. 

5 Bauliche Gestaltung 

5.1  SD nur symmetrisches Satteldach zulässig 

5.2 Die Firstrichtung verläuft über die Längsrichtung des Gebäudes  

5.3 Für zweigeschossige Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung 

von 20–25° zulässig. Wird das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss unterge-

bracht, ist eine Dachneigung von 35-45° zulässig.  

Für Gebäude mit einer Wandhöhe bis 4,5 m wird eine Dachneigung von 35° - 45° 

festgesetzt. Für Gebäude mit einer Wandhöhe über 4,5 m wird eine Dachneigung 

von 20° - 25° festgesetzt. Für erdgeschossige Anbauten, Garagen und Carports mit 

einer Wandhöhe bis zu 3,5 m sind flachere Dachneigungen möglich. 

5.4 Bei Dachneigungen von 35° - 45° sind zur Belichtung der Räume im Dachgeschoss 

stehende Dachgauben und Zwerchgiebel zulässig. Die Gesamtbreite der Dachgau-

ben/ Zwerchgiebel darf ein Drittel der Gebäudelänge pro Hausseite nicht überschrei-

ten, der einzelne Dachaufbau darf eine Breite von 2,0 m nicht überschreiten. Pro 

Dachseite ist ein zusätzliches Dachflächenfenster mit max. 0,8 qm lichte Fensterflä-

che zulässig. 

5.5 Für die Außenwände der Gebäude sind heller Putz, geschlämmtes Mauerwerk oder 

Holzverkleidung zulässig. 

6 Verkehrsflächen 

6.1   private Verkehrsfläche (Eigentümerweg) 

6.2   Straßenbegrenzungslinie 

7 Garagen, Carports, und Stellplätze und Nebenanlagen 

7.1     Ga  Fläche für Garagen und Carports und offene Stellplätze 

7.2     Ca  Flächen für Carports 
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8.8 Die Einfriedungen sind mit Hecken oder Sträuchern in einer Höhe von nicht mehr 

als 1,5 m 1,8 m zu hinterpflanzen. 

8.9 Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind, soweit sie nicht in den Gebäuden un-

tergebracht sind, gestalterisch in die Einfriedungen zu integrieren oder dicht abzu-

pflanzen. 

9 Bemaßung 

9.1   Maßzahl in Metern, z. B. 16 m 

B Hinweise 

1   bestehende Grundstücksgrenze  

2       454 Flurstücksnummer, z. B. 454 

3   bestehende Bebauung 

4 Den Bauanträgen ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Festsetzungen bei-

zufügen. 

5 Grünordnung 

5.1 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die DIN 

18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-

men) zu beachten. 

5.2 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird 

empfohlen: 

Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 

Betula pendula (Sand-Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fagus sylvatica (Rot-Buche) 

Prunus avium (Vogel-Kirsche) 

Pyrus pyraster (Wild-Birne) 

Quercus petraea (Trauben-Eiche) 

Quercus robur (Stiel-Eiche) 

Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

Tilia cordata (Winter-Linde) 

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
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6 Stellplätze 

Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

7 Abstandsflächen 

Es gilt die Abstandsflächensatzung der Gemeinde in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

8 Artenschutz 

Rodungen sind außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September) vorzuneh-

men (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2, § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatschG). 

9 Die DIN-Normen, auf welche die Satzung Bezug nimmt, sind im Beuth-Verlag 

GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-Normen-

Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in elektro-

nischer Form am Bildschirm zugänglich. 

 Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 

München, http://www.dpma.de 

 Hochschule München, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-

Richtlinien, Lothstraße 13d , 80335 München, http://www.fh-muenchen.de 
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7.3 Garagen und Carports und offene Stellplätze dürfen nur auf den hierfür bezeichne-

ten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-

den. 

7.4 Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5 m von der Straßenbegrenzungsli-

nie entfernt sein. Bei mehr als 7 m Abstand dürfen die Zufahrtsbreiten an der Stra-

ßenbegrenzungslinie nicht mehr als 3 m betragen. Im Bereich des neuen Eigentü-

merweges sind Abweichungen von dieser Festsetzung, soweit im Plan vorgesehen, 

ausdrücklich zulässig. 

7.5 Alle Garageneinfahrten, die von dem internen Eigentümerweg erschlossen werden, 

dürfen nicht eingefriedet werden. 

7.6 Soweit Garagen an der seitlichen oder rückwärtigen Grundstücksgrenze vorgese-

hen sind, ist Grenzbebauung vorgeschrieben. Offen überdachte Durchgänge gelten 

hierbei als Teil der Garage. 

7.7 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 12 m² 

sowie offene Stellplätze sind auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen und 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, nicht jedoch in den festgesetzten 

Vorgartenzonen. Die festgesetzte Gesamt-Grundflächenzahl ist zu beachten. 

8 Grünordnung  

8.1   zu erhaltender Baum  

8.2   zu pflanzende Bäume / Sträucher. Sie sind auf Dauer zu 

unterhalten und bei Absterben oder Beseitigung nach zu 

pflanzen. Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine 

Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme durchzufüh-

ren. Ausgefallene Gehölze sind spätestens eine Vegetati-

onsperiode nach Ausfall zu ersetzen. 

8.3 Zulässig sind nur standortgerechte heimische einheimische Baum- und Strauchar-

ten sowie alle heimischen Obstbäume. Die Pflanzung von Thujen- oder Kirschlor-

beerhecken ist unzulässig.  

8.4 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als Geh- 

und Fahrflächen oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt sind, gärtnerisch zu 

gestalten. 

8.5 von Bebauung freizuhaltende Fläche (Vorgarten) 

8.6 Die nach A.8.5 zeichnerisch festgesetzten Vorgärten sind von baulichen Anlagen 

mit Ausnahme von Einfriedungen, Hauszugängen und Mülltonnenhäuschen freizu-

halten. Sie sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Nebenanlagen, Zufahrten und 

Stellplätze sind nicht zulässig. 

8.7 Einfriedungen sind nur in Form von hinterpflanzten sockellosen Zäunen aus Ma-

schendraht oder senkrechten Holzlatten mit einer max. Höhe von 1,3 m zulässig. 

Einfriedungen südlich des Eigentümerwegs sind unzulässig.  
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8.8 Die Einfriedungen sind mit Hecken oder Sträuchern in einer Höhe von nicht mehr 

als 1,5 m 1,8 m zu hinterpflanzen. 

8.9 Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind, soweit sie nicht in den Gebäuden un-

tergebracht sind, gestalterisch in die Einfriedungen zu integrieren oder dicht abzu-

pflanzen. 

9 Bemaßung 

9.1   Maßzahl in Metern, z. B. 16 m 

B Hinweise 

1   bestehende Grundstücksgrenze  

2       454 Flurstücksnummer, z. B. 454 

3   bestehende Bebauung 

4 Den Bauanträgen ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Festsetzungen bei-

zufügen. 

5 Grünordnung 

5.1 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die DIN 

18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-

men) zu beachten. 

5.2 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird 

empfohlen: 

Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 

Betula pendula (Sand-Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fagus sylvatica (Rot-Buche) 

Prunus avium (Vogel-Kirsche) 

Pyrus pyraster (Wild-Birne) 

Quercus petraea (Trauben-Eiche) 

Quercus robur (Stiel-Eiche) 

Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

Tilia cordata (Winter-Linde) 

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
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Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ……………….. die Änderung des Bebau-1.

ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am …… ortsüblich be-

kannt gemacht. 

 Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurde mit der Begründung 2.

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. öffent-

lich ausgelegt. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. wurden 3.

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. beteiligt. 

 Der ergänzte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….., 4.

wurde mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom ……………….. bis ……………….. erneut öffentlich ausgelegt.  

 Zu dem ergänzten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. 5.

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. erneut 

beteiligt.  

 Die Gemeinde Gauting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ……………….. 6.

den Bebauungsplan in der Fassung vom ……………….. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

als Satzung beschlossen.  

  Gauting, den  .....................................................................  

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

 Ausgefertigt Gauting, den  .....................................................................  7.

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ………. gemäß § 10 Abs. 3 8.

Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-

gründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 

jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 

gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 

44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 

hingewiesen.  

  Gauting, den  .....................................................................  

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin
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6 Stellplätze 

Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

7 Abstandsflächen 

Es gilt die Abstandsflächensatzung der Gemeinde in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

8 Artenschutz 

Rodungen sind außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September) vorzuneh-

men (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2, § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatschG). 

9 Die DIN-Normen, auf welche die Satzung Bezug nimmt, sind im Beuth-Verlag 

GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-Normen-

Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in elektro-

nischer Form am Bildschirm zugänglich. 

 Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 

München, http://www.dpma.de 

 Hochschule München, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-

Richtlinien, Lothstraße 13d , 80335 München, http://www.fh-muenchen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung 

10/2019. Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnach-

weis nicht geeignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 

keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 

etwaige Differenzen auszugleichen. 

 Planfertiger München, den  ...................................................................  

 

   ..........................................................................................  

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 Gemeinde Gauting, den  .....................................................................  

 

  ............................................................................................ 

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin  
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7.3 Garagen und Carports und offene Stellplätze dürfen nur auf den hierfür bezeichne-

ten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-

den. 

7.4 Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5 m von der Straßenbegrenzungsli-

nie entfernt sein. Bei mehr als 7 m Abstand dürfen die Zufahrtsbreiten an der Stra-

ßenbegrenzungslinie nicht mehr als 3 m betragen. Im Bereich des neuen Eigentü-

merweges sind Abweichungen von dieser Festsetzung, soweit im Plan vorgesehen, 

ausdrücklich zulässig. 

7.5 Alle Garageneinfahrten, die von dem internen Eigentümerweg erschlossen werden, 

dürfen nicht eingefriedet werden. 

7.6 Soweit Garagen an der seitlichen oder rückwärtigen Grundstücksgrenze vorgese-

hen sind, ist Grenzbebauung vorgeschrieben. Offen überdachte Durchgänge gelten 

hierbei als Teil der Garage. 

7.7 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 12 m² 

sowie offene Stellplätze sind auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen und 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, nicht jedoch in den festgesetzten 

Vorgartenzonen. Die festgesetzte Gesamt-Grundflächenzahl ist zu beachten. 

8 Grünordnung  

8.1   zu erhaltender Baum  

8.2   zu pflanzende Bäume / Sträucher. Sie sind auf Dauer zu 

unterhalten und bei Absterben oder Beseitigung nach zu 

pflanzen. Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine 

Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme durchzufüh-

ren. Ausgefallene Gehölze sind spätestens eine Vegetati-

onsperiode nach Ausfall zu ersetzen. 

8.3 Zulässig sind nur standortgerechte heimische einheimische Baum- und Strauchar-

ten sowie alle heimischen Obstbäume. Die Pflanzung von Thujen- oder Kirschlor-

beerhecken ist unzulässig.  

8.4 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als Geh- 

und Fahrflächen oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt sind, gärtnerisch zu 

gestalten. 

8.5 von Bebauung freizuhaltende Fläche (Vorgarten) 

8.6 Die nach A.8.5 zeichnerisch festgesetzten Vorgärten sind von baulichen Anlagen 

mit Ausnahme von Einfriedungen, Hauszugängen und Mülltonnenhäuschen freizu-

halten. Sie sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Nebenanlagen, Zufahrten und 

Stellplätze sind nicht zulässig. 

8.7 Einfriedungen sind nur in Form von hinterpflanzten sockellosen Zäunen aus Ma-

schendraht oder senkrechten Holzlatten mit einer max. Höhe von 1,3 m zulässig. 

Einfriedungen südlich des Eigentümerwegs sind unzulässig.  
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8.8 Die Einfriedungen sind mit Hecken oder Sträuchern in einer Höhe von nicht mehr 

als 1,5 m 1,8 m zu hinterpflanzen. 

8.9 Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind, soweit sie nicht in den Gebäuden un-

tergebracht sind, gestalterisch in die Einfriedungen zu integrieren oder dicht abzu-

pflanzen. 

9 Bemaßung 

9.1   Maßzahl in Metern, z. B. 16 m 

B Hinweise 

1   bestehende Grundstücksgrenze  

2       454 Flurstücksnummer, z. B. 454 

3   bestehende Bebauung 

4 Den Bauanträgen ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Festsetzungen bei-

zufügen. 

5 Grünordnung 

5.1 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die DIN 

18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-

men) zu beachten. 

5.2 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird 

empfohlen: 

Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 

Betula pendula (Sand-Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fagus sylvatica (Rot-Buche) 

Prunus avium (Vogel-Kirsche) 

Pyrus pyraster (Wild-Birne) 

Quercus petraea (Trauben-Eiche) 

Quercus robur (Stiel-Eiche) 

Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

Tilia cordata (Winter-Linde) 

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
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Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ……………….. die Änderung des Bebau-1.

ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am …… ortsüblich be-

kannt gemacht. 

 Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurde mit der Begründung 2.

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. öffent-

lich ausgelegt. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. wurden 3.

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. beteiligt. 

 Der ergänzte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….., 4.

wurde mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom ……………….. bis ……………….. erneut öffentlich ausgelegt.  

 Zu dem ergänzten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. 5.

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. erneut 

beteiligt.  

 Die Gemeinde Gauting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ……………….. 6.

den Bebauungsplan in der Fassung vom ……………….. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

als Satzung beschlossen.  

  Gauting, den  .....................................................................  

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

 Ausgefertigt Gauting, den  .....................................................................  7.

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ………. gemäß § 10 Abs. 3 8.

Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-

gründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 

jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 

gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 

44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 

hingewiesen.  

  Gauting, den  .....................................................................  

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin
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